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RS OGH 1956/6/27 2Ob382/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1956

Norm

EO §35 K

EO §36

EO §37

ZPO §405

Rechtssatz

Die den §§ 35 und 36 EO zugrundeliegenden Tatbestände sind von denen, welche die Grundlage einer Klage nach § 37

EO bilden können, so verschieden, daß es mit Rücksicht auf § 405 ZPO nicht möglich wäre, ein auf § 35 oder § 36 EO

gestütztes und im Sinne dieser Gesetzesstellen formuliertes Klagebegehren nach § 37 EO zu behandeln.
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